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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Sachgebiet Pflegeversicherung
Abteilung 5
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 9 P 104/17
Datum 27.02.2019

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 P 81/19
Datum 15.11.2022

3. Instanz

Datum -

hat der 5. Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen
in Essen ohne mÃ¼ndliche Verhandlung am 15.11.2022 durch
den Vorsitzenden Richter am Landessozialgericht Dr. I., die
Richterin am Landessozialgericht Dr. E. und den Richter am
Landessozialgericht J. sowie die ehrenamtliche Richterin
MÃ¼ller und den ehrenamtlichen Richter Stein fÃ¼r Recht
erkannt:

Auf die Berufung der KlÃ¤gerin wird das Urteil des Sozialgerichts KÃ¶ln
vom 27.02.2019 abgeÃ¤ndert.

Der Beklagte wird unter AbÃ¤nderung des Festsetzungsbescheides vom
28.12.2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25.04.2017
verurteilt, die anerkennungsfÃ¤higen Investitionsaufwendungen je Platz
fÃ¼r die Einrichtung B., V., fÃ¼r die Zeit vom 01.07.2016 bis zum
31.12.2017 unter BerÃ¼cksichtigung von betriebsnotwendigen
Aufwendungen in HÃ¶he von jÃ¤hrlich insgesamt 522.000,00 EUR neu
festzusetzen.
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Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen tragen die KlÃ¤gerin zu
84 % und der Beklagte zu 16 %.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Im Streit steht die Festsetzung von anerkennungsfÃ¤higen Aufwendungen fÃ¼r die
Zeit vom 01.07.2016 bis zum 31.12.2017.

Die KlÃ¤gerin ist die PÃ¤chterin einer vollstationÃ¤ren Pflegeeinrichtung, die im Jahr
1992 erstmals mit 37 PlÃ¤tzen in Betrieb genommen und zum 01.10.2003 auf 80
PlÃ¤tze erweitert wurde (36 Einzel- und 22 Doppelzimmer). Die Einrichtung wurde
einschlieÃ�lich Inventar zunÃ¤chst von der X. AG gepachtet (Vertrag mit dem
damaligen Zwangsverwalter der betroffenen GrundstÃ¼cke vom 18.09.2003). Nach
Insolvenz der X. AG schloss nunmehr die KlÃ¤gerin am 30.09.2005 einen neuen
Vertrag Ã¼ber die Einrichtung mit dem damaligen Zwangsverwalter. Mit verpachtet
war ein Teilbereich des Seniorenzentrums, der seinerzeit noch dem betreuten
Wohnen diente. Vereinbart war eine Pacht von monatlich 30.000,00 EUR. Der
VerpÃ¤chter hatte nach dem Vertrag die Instandhaltung und -setzung von â��Dach
und Fachâ�� zu tragen, die PÃ¤chterin die Ã¼brigen Instandhaltungs- und
InstandsetzungsmaÃ�nahmen.

Die GrundstÃ¼cke wurden sodann von der T. GmbH & Co KG (W.) Ã¼bernommen.
Mit dieser schloss die KlÃ¤gerin den hier gegenstÃ¤ndlichen Pachtvertrag vom
02.01.2009. Der Teilbereich des betreuten Wohnens war von den vertraglichen
Abreden nicht mehr erfasst. Nach diesem Pachtvertrag schuldete die PÃ¤chterin
nunmehr einen monatlichen Pachtzins von insgesamt 38.500,00 EUR. Die Verteilung
der Instandhaltungs- und InstandsetzungsmaÃ�nahmen blieb unverÃ¤ndert. Unter
dem 30.08.2009 reduzierte die T. die monatliche Pacht fÃ¼r das Pflegeheim auf
36.000,00 EUR monatlich. FÃ¼r die â�� augenscheinlich nunmehr gesondert
gepachtete â�� Einrichtung des betreuten Wohnens setzte sie die monatliche Pacht
von 19.500,00 EUR auf 12.000,00 EUR herab.

Im â��Antrags- und Abfragebogen 2013/2014â�� machte die KlÃ¤gerin
â��Mietkosten laut tatsÃ¤chlichem Mietvertragâ�� in HÃ¶he von 576.000,00 EUR
jÃ¤hrlich [= (36.000,00 EUR + 12.000,00 EUR) x12] geltend. FÃ¼r den Zeitraum
2013/2014 setzte der Beklagte daraufhin nach der Anlage 4 zu Â§ 3 Abs. 3 der
Allgemeinen Vereinbarung zwischen den SpitzenverbÃ¤nden der freien
Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen, den kommunalen SpitzenverbÃ¤nden in
Nordrhein-Westfalen und den LandschaftsverbÃ¤nden vom 01.03.1983 (im
Folgenden: Allgemeine Vereinbarung) in Verbindung mit der Fortschreibung durch
die Ã�bergangsregeln der GesBerVO 2008 einen Mietwert fÃ¼r das GebÃ¤ude von
330.590,00 EUR zzgl. eines Pauschalwerts von 150.000,00 EUR fÃ¼r den
kurzfristigen Anlagebereich, mithin Bruttogesamtkosten von 480.590,00 EUR an. Er
ging hierbei von einer BruttogrundflÃ¤che von 3.188,56 qm aus, addierte eine EDV-
Pauschale von 0,69 EUR pro Berechnungstag und erteilte auf dieser Grundlage eine
Zustimmung zur gesonderten Berechnung der Aufwendungen nach Â§Â§ 13, 17 PflG
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NW (a.F.) in HÃ¶he von 17,51 EUR pro Tag pro Platz im Mehrbettzimmer und 18,63
EUR pro Tag im Einbettzimmer (Bescheid vom 30.11.2012).

Am 18.07.2016 beantragte die KlÃ¤gerin, im Rahmen einer fiktiven
Mietvergleichsberechnung auf Basis des am 16.10.2014 in Kraft getretenen Alten-
und Pflegegesetz NRW (APG) und der am 02.11.2014 in Kraft getreten Verordnung
zur AusfÃ¼hrung des Alten- und Pflegegesetzes NRW und nach Â§ 92 SGB XI (APG
DVO) die anerkennungsfÃ¤higen Aufwendungen fÃ¼r den Zeitraum vom
01.07.2016 bis zum 31.12.2017 festzusetzen. Sie gab dabei an, pro Monat
37.500,00 EUR zzgl. 1.000,00 EUR nach einer indexpauschalen ErhÃ¶hung, mithin
jÃ¤hrlich 462.000,00 EUR an Pacht zu schulden. DarÃ¼ber hinaus habe sie
60.000,00 EUR Instandhaltungskosten zu tragen. Die Instandhaltungsaufwendungen
seien auf der Basis von Erfahrungswerten geschÃ¤tzt. Die NettogrundflÃ¤che (NGF)
der Einrichtung belaufe sich auf 3.188,56 qm. Mit dem Antrag legte die KlÃ¤gerin
den am 02.01.2009 mit der T. geschlossenen Pachtvertrag vor. Die unter dem
30.08.2009 vereinbarte Reduzierung der monatlichen Pacht auf 36.000,00 EUR
vermerkte die KlÃ¤gerin nicht. Im Nachgang teilte die KlÃ¤gerin mit, die NGF
belaufe sich tatsÃ¤chlich auf 4.290,54 qm, was sich aus den nunmehr vom
Architekten vorgelegten PlÃ¤nen der Einrichtung ergebe.

Der Beklagte stellte zunÃ¤chst u.a. fest, dass sich die berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hige
GrundstÃ¼cksflÃ¤che auf 2.298 qm und die berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hige NGF auf
4.000 qm belaufe. FÃ¼r die 1992 geschaffenen 37 PlÃ¤tze bestehe eine
Angemessenheitsgrenze von 78.214,00 EUR pro Platz (insgesamt 2.893.918,00
EUR) und fÃ¼r die 2003 geschaffenen weiteren 43 PlÃ¤tze eine
Angemessenheitsgrenze von 76.700,00 EUR pro Platz (insgesamt 3.298.100,00
EUR). Die Gesamtangemessenheitsgrenze der Einrichtung bezifferte der Beklagte
dementsprechend mit 6.192.018,00 EUR (Feststellungsbescheid vom 27.12.2016).

Mit Bescheid vom 28.12.2016 setzte der Beklagte die anerkennungsfÃ¤higen
Aufwendungen fÃ¼r die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2017 in HÃ¶he von 20,24
EUR tÃ¤glich fÃ¼r das Einzelzimmer und in HÃ¶he von 19,12 EUR tÃ¤glich fÃ¼r den
Platz im Doppelzimmer fest. Hierbei brachte er Aufwendungen fÃ¼r das langfristige
AnlagevermÃ¶gen (LALG) in HÃ¶he von 105.264,31 EUR (2 % von 85 % der
Angemessenheitsgrenze) und fÃ¼r das sonstige AnlagevermÃ¶gen (SALG) in HÃ¶he
von 114.708,60 EUR (10 % von 15 % des Produkts aus anerkannter NGF und dem
Wert von 1.911,81 EUR) zum Ansatz. Weiterhin legte der Beklagte
Finanzierungsaufwendungen fÃ¼r fiktives Fremdkapital in HÃ¶he von 80.057,30
EUR fÃ¼r die Aufwendungen aus 1992 und in HÃ¶he von 77.044,00 EUR fÃ¼r
diejenigen aus 2003 zugrunde, darÃ¼ber hinaus Finanzierungsaufwendungen fÃ¼r
fiktives Eigenkapital in HÃ¶he von 19.908,90 EUR (1992) und 16.507,10 EUR
(2003). Die Instandhaltungsaufwendungen setzte der Beklagte mit 87.943,26 EUR
an (1.911,81 EUR x anerkannte NGF x 1,15 %). SchlieÃ�lich errechnete der Beklagte
eine fiktive GrundstÃ¼cksmiete in HÃ¶he von 17.000,10 EUR. Von den fiktiven
Gesamtaufwendungen in HÃ¶he von 518.433,57 EUR brachte er die von der
KlÃ¤gerin angegebenen 60.000,00 EUR Instandhaltungsaufwendungen zum Abzug.
Die sich ergebende Summe der Vergleichsberechnung von 458.433,57 EUR stellte
der Beklagte der angegebenen tatsÃ¤chlichen Miete von 462.000 EUR gegenÃ¼ber.
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Da sich die vor 01.02.2014 anerkannte Miete (â��Bestandsmieteâ�� oder auch
â��Stichtagsmieteâ��) nach Ansicht des Beklagten unter Abzug von 60.000,00 EUR
Instandhaltungskosten auf 420.590,00 EUR belief und damit niedriger war als die
Vergleichsmiete, setzte er eine zu berÃ¼cksichtigende (Vergleichs-)Miete von
458.433,57 EUR an (tatsÃ¤chliche Miete, begrenzt auf fiktive angemessene â�� um
die angegebene Instandhaltung reduzierte â�� Miete). In einem weiteren
Rechenschritt setzte der Beklagte nunmehr zu den 458.433,57 EUR die 60.000,00
EUR Instandhaltungskosten wieder hinzu. Die Bestandsmiete errechnete der
Beklagte in der Anlage â��Mietvergleichsberechnungâ�� zum Bescheid durch
Abzug der geltend gemachten 60.000,00 EUR Instandhaltungskosten von der
tatsÃ¤chlich bis zum 01.02.2014 zuletzt angesetzten Miete von 480.590,00 EUR.
Die ermittelte Gesamtsumme von 518.433,57 EUR verteilte der Beklagte auf 26.280
Belegungstage (90 % von 80 PlÃ¤tzen x 365 Tage).

Hiergegen erhob die KlÃ¤gerin ebenso wie gegen den Feststellungsbescheid vom
27.12.2016 Widerspruch. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie aus, nach Â§ 8 Abs. 9 APG
DVO sei die (anerkannte) Bestandsmiete anzusetzen. Diese habe sich auf
480.590,00 EUR belaufen. Die geltend gemachten 60.000 EUR an
Instandhaltungskosten seien hiervon entgegen des vom Beklagten gewÃ¤hlten
Ansatzes nicht in Abzug zu bringen, sondern vielmehr hinzuzusetzen, so dass die
anerkennungsfÃ¤higen Aufwendungen auf Basis eines Gesamtbetrages vom
540.580,00 EUR zu ermitteln seien.

Den Widerspruch gegen den Festsetzungsbescheid wies der Beklagte zurÃ¼ck. Die
bisher anerkannte Miete habe 330.590,00 EUR zzgl. einer Pauschale fÃ¼r den
kurzfristigen Anlagebereich in HÃ¶he von 150.000,00 EUR betragen. Von der
Summe von 480.590,00 EUR seien nach Â§ 8 Abs. 8 APG DVO die geltend
gemachten Instandhaltungsaufwendungen, hier: in HÃ¶he von 60.000,00 EUR,
abzuziehen. Denn in den historischen Berechnungen seien die
Instandhaltungskosten bereits immer enthalten gewesen. Damit liege die zu
berÃ¼cksichtigende Vergleichsmiete (ohne Instandhaltung) in HÃ¶he von
458.433,00 EUR Ã¼ber der Bestandsmiete von letztlich 420.590,00 EUR. Folglich
seien die Bestandsschutzregeln nicht anwendbar (Widerspruchsbescheid vom
25.04.2017).

Mit ihrer am 10.05.2017 bei dem Sozialgericht KÃ¶ln erhobenen Klage hat die
KlÃ¤gerin im Wesentlichen vorgetragen: Es treffe zwar zu, dass sie, anders als in
den Vorjahren, nunmehr im Rahmen der Ermittlung des fiktiven Gesamtaufwandes
60.000,00 EUR Instandhaltungskosten geltend mache. Allerdings existiere keine
Rechtsgrundlage dafÃ¼r, diese Kosten von dem Betrag der bestandskrÃ¤ftig
festgestellten Bestandsmiete abzuziehen. Die damit in HÃ¶he von 480.590,00 EUR
in die Berechnung einzustellende Bestandsmiete Ã¼bersteige die von dem
Beklagten festgestellte Vergleichsmiete. Die Bestandsmiete sei damit
Berechnungsgrundlage und mÃ¼sse sodann um die nach Â§ 6 APG DVO
anzusetzenden Instandhaltungskosten von 60.000,00 EUR erhÃ¶ht werden. Die
Bestimmung der anerkennungsfÃ¤higen tÃ¤glichen Investitionskosten sei daher aus
einer Summe von 540.590,00 EUR vorzunehmen.
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Die KlÃ¤gerin hat beantragt,

den Beklagten unter Aufhebung des Festsetzungsbescheides vom 28.12.2016 in der
Fassung des Widerspruchsbescheides vom 25.04.2017 zu verurteilen, die
anerkennungsfÃ¤higen Investitionsaufwendungen unter Zugrundelegung der
bestandskrÃ¤ftigen Stichtagsmiete von 480.590 â�¬ neu festzusetzen.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er hat die Ansicht vertreten, die Bereinigung der Bestandsmiete um die geltend
gemachten Instandhaltungskosten folge aus einer analogen Anwendung des Â§ 8
Abs. 8 APG DVO.

Mit Urteil vom 27.02.2019 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen und sich zur
BegrÃ¼ndung der Rechtsauffassung des Beklagten angeschlossen: Die Bereinigung
der Bestandsmiete um die von der KlÃ¤gerin geltend gemachten
Instandhaltungskosten ergebe sich aus einer analogen Anwendung des Â§ 8 Abs. 8
APG DVO.

Gegen das ihr am 22.05.2019 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 18.06.2019
Berufung erhoben und an ihrer im Widerspruchs- und Klageverfahren vertretenen
Auffassung festgehalten. Streitig sei allein, ob die Instandhaltung, die nach dem
Mietvertrag von Anfang an ihr oblegen habe, mit einem Betrag von 60.000,00 EUR
abgezogen werden kÃ¶nne.

Die KlÃ¤gerin beantragt schriftsÃ¤tzlich sinngemÃ¤Ã�,

das Urteil des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 27.02.2019 abzuÃ¤ndern und den
Beklagten unter AbÃ¤nderung des Festsetzungsbescheides vom 28.12.2016 in der
Fassung des Widerspruchsbescheides vom 25.04.2017 zu verurteilen, die
anerkennungsfÃ¤higen Investitionsaufwendungen je Platz fÃ¼r die Einrichtung B.,
V., fÃ¼r die Zeit vom 01.07.2016 bis zum 31.12.2017 unter Zugrundelegung der
bestandskrÃ¤ftigen Stichtagsmiete von 480.590 â�¬ neu festzusetzen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Er hÃ¤lt das erstinstanzliche Urteil fÃ¼r zutreffend. Die Verteilung der
Instandhaltung unterliege der Autonomie der Mietvertragsparteien und habe keinen
Einfluss auf die HÃ¶he der Investitionskosten. Letztlich seien die entsprechenden
Aufwendungen ein bloÃ�er Durchlaufposten. Hinsichtlich der Berechnung der
Bestandsmiete sei auf die Anlagen 4 und 5 zu Â§ 3 Abs. 3 Allgemeine Vereinbarung
â�� Mietregelung zur Abgeltung der Kapital- und Finanzierungskosten â�� zu
verweisen. Im Ergebnis sei nach den damaligen Grundlagen unstreitig alles
abgedeckt gewesen, und zwar Abschreibung, Zinsen, Ersatzbeschaffung und vor

                             5 / 14



 

allem die Instandhaltung.

Die Beteiligten haben sich nach Hinweis auf das Urteil des Senats vom 18.11.2021
â�� L 5 P 66/18 mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
einverstanden erklÃ¤rt (Schrift-sÃ¤tze vom 13.12.2021 und 15.12.2021).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Verwaltungsakten
Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Der Senat konnte gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 1 i.V.m. Â§ 124 Abs. 2 SGG ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung entscheiden, nachdem sich die Beteiligten
Ã¼bereinstimmend damit einverstanden erklÃ¤rt haben.

A. Die Berufung ist teilweise begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat gegen den Beklagten
einen Anspruch auf Festsetzung der anerkennungsfÃ¤higen
Investitionsaufwendungen je Platz fÃ¼r die Einrichtung B. in V. fÃ¼r die Zeit vom
01.07.2016 bis zum 31.12.2017 auf Grundlage von betriebsnotwendigen
Aufwendungen in HÃ¶he von jÃ¤hrlich insgesamt 522.000,00 EUR. Im Ã�brigen ist
die Berufung unbegrÃ¼ndet.

I. Gegenstand des Rechtsstreits ist allein die Festsetzung der
anerkennungsfÃ¤higen Aufwendungen fÃ¼r die Zeit vom 01.07.2016 bis zum
31.12.2017 durch Bescheid vom 28.12.2016 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 25.04.2017. Soweit die KlÃ¤gerin auch den
Feststellungsbescheid vom 27.12.2016 mit dem Widerspruch angefochten hat, ist
zu berÃ¼cksichtigen, dass sie sich mit Klage und Berufung ausschlieÃ�lich gegen
den Festsetzungsbescheid vom 28.12.2016 gewandt hat. In der Sache geht es der
KlÃ¤gerin darum, ihre anerkennungsfÃ¤higen Investitionskosten auf Basis einer
Bestandsmiete in HÃ¶he von 480.590,00 EUR zzgl. eines Betrages von 60.000,00
EUR Instandhaltungskosten, insgesamt also auf Grundlage eines Betrages von
540.590,00 EUR festzusetzen.

II. Nach Â§ 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XI erhalten durch Versorgungsvertrag
zugelassene ambulante Pflegeeinrichtungen fÃ¼r die allgemeine Pflegeleistung
eine leistungsgerechte VergÃ¼tung (PflegevergÃ¼tung). StationÃ¤re
Pflegeeinrichtungen erhalten nach Â§ 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XI darÃ¼ber
hinaus ein angemessenes Entgelt fÃ¼r Unterkunft und Verpflegung. Die
PflegevergÃ¼tung nach Â§ 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XI ist gemÃ¤Ã� Â§ 82 Abs. 1
Satz 2 SGB XI von den PflegebedÃ¼rftigen oder deren KostentrÃ¤gern zu tragen.
FÃ¼r Unterkunft und Betreuung hat der PflegebedÃ¼rftige selbst aufzukommen, Â§
82 Abs. 1 Satz 4 SGB XI. Â§ 82 Abs. 2 SGB XI gibt diejenigen Aufwendungen vor, die
nicht Ã¼ber die PflegevergÃ¼tung bzw. das Entgelt fÃ¼r Unterkunft und
Verpflegung zu finanzieren sind. Die Aufwendungen nach Â§ 82 Abs. 2 Nr. 1 und Nr.
3 SGB XI gehÃ¶ren im Rahmen der dualen Finanzierung (Â§ 9 SGB XI) in die
FinanzierungszustÃ¤ndigkeit der fÃ¼r die jeweiligen Pflegeeinrichtungen
zustÃ¤ndigen LÃ¤nder. Die Aufwendungen nach Nr. 1 umfassen hierbei u.a.
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MaÃ�nahmen einschlieÃ�lich Kapitalkosten, die dazu bestimmt sind, die fÃ¼r den
Betrieb der Pflegeinrichtung notwendigen GebÃ¤ude und sonstigen
abschreibungspflichtigen AnlagegÃ¼ter herzustellen bzw. anzuschaffen. Soweit
betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen nach Â§ 82 Abs. 2 Nr. 1 oder
Aufwendungen nach Â§ 82 Abs. 2 Nr. 3 durch Ã¶ffentliche FÃ¶rderung gemÃ¤Ã� Â§
9 SGB XI nicht vollstÃ¤ndig gedeckt sind, kann die Pflegeeinrichtung diesen Teil der
Aufwendungen den PflegebedÃ¼rftigen gesondert berechnen (Â§ 82 Abs. 3 Satz 1
SGB XI). Die gesonderte Berechnung bedarf nach Â§ 82 Abs. 3 Satz 3 Hs. 1 SGB XI
der Zustimmung der zustÃ¤ndigen LandesbehÃ¶rde.

Das NÃ¤here hierzu bestimmt das Landesrecht. In Nordrhein-Westfalen erfolgt diese
Regelung durch das APG. Die Ermittlung der anerkennungsfÃ¤higen Aufwendungen
stationÃ¤rer Pflegeeinrichtungen ist in Â§ 10 APG geregelt, der in seiner Fassung
vom 02.10.2014 in Abs.Â 9 eine VerordnungsermÃ¤chtigung enthÃ¤lt, auf deren
Grundlage Regelungen zur gesonderten Berechnung in der APG DVO mit Wirkung
zum 02.11.2014 erlassen wurden. Mit Inkrafttreten der APG DVO traten die zuvor
fÃ¼r die Berechnung maÃ�geblichen Verordnungen auÃ�er Kraft. Â§ 11 APG DVO
regelt das Verfahren zur Feststellung anerkennungsfÃ¤higer
Investitionsaufwendungen, Â§ 12 APG DVO enthÃ¤lt demgegenÃ¼ber Vorgaben zur
Festsetzung anerkennungsfÃ¤higer Aufwendungen.

1. Nach MaÃ�gabe dieser Voraussetzungen sind die gesondert
berechnungsfÃ¤higen Aufwendungen auf Basis eines Betrages von 522.000,00 EUR
zu ermitteln.

a) GemÃ¤Ã� Â§ 10 Abs. 8 Satz 2 APG NRW kÃ¶nnen die tatsÃ¤chlichen
Mietzahlungen fÃ¼r betriebsnotwendige AnlagegÃ¼ter als Aufwendungen im Sinne
des Â§ 82 Abs. 3 SGB XI anerkannt werden, sofern sie betriebsnotwendig und
angemessen sind. Die AnerkennungsfÃ¤higkeit der Zahlungen ist dabei auf die
BetrÃ¤ge beschrÃ¤nkt, die bei einer vergleichbaren Einrichtung im Eigentum des
TrÃ¤gers anerkennungsfÃ¤hig wÃ¤ren. Die nach MaÃ�gabe des Â§Â 10 Abs. 9 APG
NRW erlassene APG DVO regelt in Â§ 8 das Verfahren der Vergleichsberechnung bei
Miet- und Pachtaufwendungen. Nach dessen Abs. 2 Satz 1 sind Aufwendungen fÃ¼r
die Miete langfristiger und sonstiger AnlagegÃ¼ter als betriebsnotwendig
anzuerkennen, wenn das zu zahlende Jahresentgelt die Summe nicht Ã¼bersteigt,
die fÃ¼r entsprechende Einrichtungen im Eigentum des TrÃ¤gers jÃ¤hrlich
anerkennungsfÃ¤hig wÃ¤re (Vergleichsbetrag). Hierbei kann der TrÃ¤ger
entscheiden, ob die Vergleichsberechnung fiktiv oder konkret anhand der
tatsÃ¤chlichen von der Vermieterin oder dem Vermieter einrichtungsbezogen
erbrachten Aufwendungen erfolgen soll (Â§ 8 Abs. 2 Satz 2 APG DVO).

b) Nachdem die KlÃ¤gerin die fiktive Vergleichsberechnung nach Â§ 8 Abs. 3 APG
DVO NRW gewÃ¤hlt hat, ergibt sich hier zunÃ¤chst ein ungekÃ¼rzter fiktiver
Mietvergleichsbetrag von 531.307,47 EUR und ein um den Abzug von
Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten (60.000,00 EUR) gekÃ¼rzter fiktiver
Mietvergleichsbetrag in HÃ¶he von 471.307,47 EUR. Dieser errechnet sich durch
Addition der folgenden BetrÃ¤ge:
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aa) Langfristige AnlagegÃ¼ter (Â§ 8 Abs. 3 Nr. 1 APG DVO): Zwei Prozent von 85
Prozent des fÃ¼r das Jahr der erstmaligen Inbetriebnahme der Einrichtung
gÃ¼ltigen Betrages nach Â§ 2 Absatz 2 Satz 1 oder Â§ 2 Absatz 4 APG DVO. Der im
Ergebnis anzusetzende Betrag von 105.264,31 EUR knÃ¼pft an die allgemeine
Angemessenheitsgrenze an. Diese ist wiederum unter Zugrundelegung der
jeweiligen Pro-Platz-Werte nach Anlage 1 zur APG DVO zu ermitteln. FÃ¼r die
ursprÃ¼ngliche Inbetriebnahme im Mai 1992 mit 37 PlÃ¤tzen ist ein Pro-Platz-Wert
von 78.214,00 EUR und fÃ¼r die Erweiterung im Jahr 2003 mit weiteren 43 PlÃ¤tzen
ein Pro-Platz-Wert in HÃ¶he von 76.700,00 EUR anzusetzen. Damit ergibt sich eine
Angemessenheitsgrenze von 6.192.018,00 EUR (78.214,00 EUR x 37 =
2.893.918,00 EUR + 76.700,00 EUR x 43 = 3.298.100,00 EUR). Bei einer 2%igen
Abschreibung von 85 % der Angemessenheitsgrenze errechnet sich der oben
aufgezeigte Betrag von 105.264,31 EUR (6.192.018,00 EUR x 0,85 x 0,02).

bb) Sonstige AnlagegÃ¼ter (Â§ 8 Abs. 3 Nr. 2 APG DVO): Zehn Prozent von 15
Prozent des fÃ¼r das Jahr der Festsetzung gÃ¼ltigen Betrages nach Â§ 2 Absatz 2.
Der danach anzusetzende Betrag von 114.708,60 EUR ergibt sich unter
Zugrundelegung eines im Jahr 2016 anzusetzenden qm-Wertes von 1.911,81 EUR
sowie einer NettogrundflÃ¤che von 4.000,00 qm (1.911,81 EUR x 4.000,00 qm =
7.647.240,00 EUR) und des Ansatzes der in Â§ 8 Abs. 3 Nr. 2 APG DVO genannten
Multiplikatoren (7.647.240,00 EUR x 0,15 x 0,1 = 114.708,60 EUR).

cc) Fiktives Fremd- und Eigenkapital (Â§ 8 Abs. 3 Nr. 3 und 4 APG DVO): Unter
BerÃ¼cksichtigung der in den Jahren 1992 und 2003 geltenden â��
unterschiedlichen â�� Angemessenheitsgrenzen ergibt sich fÃ¼r das fiktive
Fremdkapital ein Betrag von 157.101,30 EUR (80.057,30 EUR + 77.044,00 EUR) und
fÃ¼r das fiktive Eigenkapital in HÃ¶he von 36.416,00 EUR (19.908,90 + 16.507,10
EUR). Diese Berechnung hat die KlÃ¤gerin nicht beanstandet. Auch fÃ¼r den Senat
ergeben sich keine Anhaltspunkte, das Vorgehen des Beklagten bei der Ermittlung
der Finanzierungsaufwendungen fÃ¼r fiktives Fremd- und Eigenkapital in Zweifel zu
ziehen.

dd) Instandhaltungsaufwendungen (Â§ 8 Abs. 3 Nr. 5 APG DVO): Hier ist ein Wert
von 1,15 Prozent des fÃ¼r das Jahr der Festsetzung gÃ¼ltigen Betrages nach Â§ 2
Absatz 2 anzusetzen. Demnach ergibt sich ein Betrag von 87.943,26 EUR
(7.647.240,00 EUR x 0,0115), der ebenfalls zwischen den Beteiligten nicht streitig
ist.

ee) Angesichts des Umstandes, dass die KlÃ¤gerin nicht nur die Pflegeinrichtung,
sondern auch das hierzu gehÃ¶rige GrundstÃ¼ck gemietet hat, erhÃ¶ht sich im
Rahmen der fiktiven Vergleichsberechnung der Vergleichsbetrag gemÃ¤Ã� Â§ 8
Abs. 5 APG DVO um ein angemessenes Nutzungsentgelt, dessen HÃ¶he in
entsprechender Anwendung des Â§ 7 APG DVO (Aufwendungen bei Erbpacht von
GrundstÃ¼cken) zu ermitteln ist. Dieser belÃ¤uft sich auf 29.874,00 EUR.

(1) Entgegen der vom Beklagten vertretenen Auffassung ist nicht nur ein Erbbauzins
von 3Â %, sondern ein solcher in HÃ¶he von 5 % in Ansatz zu bringen. DarÃ¼ber
hinaus ist als maÃ�geblicher Bodenrichtwert zwar derjenige Wert anzusetzen, der
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zum Zeitpunkt seiner Ausgangsentscheidung fÃ¼r den betroffenen Zeitraum durch
den Oberen Gutachterausschuss NRW (OGA NRW) in der Datenbank
boris.nrw.de/borisplus verÃ¶ffentlicht ist. Allerdings ist der Wert der Frei- und
VerkehrsflÃ¤chen ebenso wenig zu halbieren wie der darauf bezogene
Bodenrichtwert; vielmehr sind der Bodenrichtwert sowie die Frei- und
VerkehrsflÃ¤chen stets in voller HÃ¶he zu berÃ¼cksichtigen (zum Ganzen: Senat,
Urteil v. 18.11.2021 â�� L 5 P 66/18, juris Rn. 47 ff.). Auf diese Aspekte hat der
Senat die Beteiligten unter dem 10.12.2021 vorab schriftlich hingewiesen.

(2) Nach MaÃ�gabe dieser Voraussetzungen ist hier ein Wert von 29.874,00 EUR
anzusetzen, der sich wie folgt errechnet: 2.298 qm (berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hige
GrundstÃ¼cksflÃ¤che) x 260,00 EUR (Bodenrichtwert 2016 gemÃ¤Ã� OGA NRW) x
0,05 (Erbbauzinssatz).

ff) Demnach ergeben sich im Hinblick auf den fiktiven Mietvergleichsbetrag fÃ¼r
den streitigen Zeitraum folgende Werte:

Â§ 8 Abs. 3 Nr. 1 â�� 5 APG DVO Betrag
Langfristige AnlagegÃ¼ter 105.264,31 EUR
Sonstige AnlagegÃ¼ter 114.708,60 EUR
Fiktives Fremdkapital 157.101,30 EUR
Fiktives Eigenkapital 87.943,26 EUR
Instandhaltungsaufwendungen 36.416,00 EUR
GrundstÃ¼cksmiete analog Erbpacht 29.874,00 EUR
Â 531.307,47 EUR
AbzÃ¼glich Instandhaltung â�� 60.0000,00 EUR
Gesamt 471.307,47 EUR

c) Nachdem die von der KlÃ¤gerin zu zahlende tatsÃ¤chliche Miete mit 462.000,00
EUR unter der soeben ermittelten fiktiven angemessenen Miete (471.307,47 EUR)
liegt, kann sie diese gemÃ¤Ã� Â§ 8 Abs. 8 Satz 1 APG DVO (â��â�¦neben
denÂ tatsÃ¤chlichÂ geschuldeten Miet- oder Pachtzahlungenâ�¦â��) â�� nicht
aber einen Betrag von 471.307,47 EUR â�� bei der gesonderten Berechnung
ungekÃ¼rzt in Ansatz bringen. Da ihr auf Basis der mit der EigentÃ¼merin
getroffenen Abreden die Instandsetzung und Instandhaltung obliegt, kann sie
gemÃ¤Ã� Â§ 8 Abs. 8 Satz 1 APG DVO im Hinblick auf die langfristigen
AnlagegÃ¼ter auch ihre Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen â��
hier: 60.000,00 EUR â�� anerkannt verlangen (Â§ 6 Abs. 1 APG DVO), so dass sich
fÃ¼r die gesonderte Berechnung insgesamt ein Betrag von 522.000,00 EUR ergibt.

2. DemgegenÃ¼ber kommt der Ansatz eines Betrages von 540.590,00 EUR â�� der
ungekÃ¼rzten Bestandsmiete in HÃ¶he von 480.590,00 EUR zzgl.
Instandhaltungskosten von 60.000,00 EUR â�� nicht in Betracht.

a) Allerdings ergibt sich dies entgegen der vom Beklagten vertretenen Auffassung
nicht aus einer analogen Anwendung des Â§ 8 Abs. 8 APG DVO. Â§ 8 Abs. 8 APG
DVO lautet: â��Obliegt der TrÃ¤gerin oder dem TrÃ¤ger der Einrichtung ganz oder
teilweise nach dem Miet- oder Pachtvertrag die DurchfÃ¼hrung der
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Instandhaltungs- beziehungsweise Instandsetzungsarbeiten an dem GebÃ¤ude, so
kÃ¶nnen neben den tatsÃ¤chlich geschuldeten Miet- oder Pachtzahlungen auch
Aufwendungen nach Â§ 6 anerkannt werden. Die TrÃ¤gerin oder der TrÃ¤ger der
Einrichtung entscheidet, in welcher HÃ¶he dies geschehen soll. Der
Vergleichsbetrag zur Ermittlung der maximal als betriebsnotwendig
anerkennungsfÃ¤higen Miet- oder Pachtzahlungen ist um die nach Â§ 6 zusÃ¤tzlich
geltend gemachten Aufwendungen zu verringernâ��. Es fehlt jedoch bereits an
einer ungewollten, planwidrigen RegelungslÃ¼cke. Angesichts von mittlerweile 8
Ã�nderungsfassungen der APG DVO erscheint es dem Senat fernliegend, dass dem
akribisch arbeitenden Verordnungsgeber eine solche â��LÃ¼ckeâ�� entgangen
sein kÃ¶nnte.

b) Soweit die KlÃ¤gerin meint, zusÃ¤tzlich zu der (grundsÃ¤tzlich anerkannten)
Bestandsmiete von 480.590,00 EUR weitere 60.000,00 EUR Instandhaltungskosten
ansetzen zu kÃ¶nnen (um auf diese Weise einen im Rahmen der gesonderten
Berechnung anerkennungsfÃ¤higen Betrag von 540.590,00 EUR zu generieren),
folgt der Senat dem nicht. Â§ 8 Abs. 8 APG DVO knÃ¼pft an die tatsÃ¤chlich
geschuldeten Miet- oder Pachtzahlungen an, nicht aber an die Bestandsmiete des
Â§ 8 Abs. 9 APG DVO. Diese Auslegung kollidiert nicht damit, dass die
Bestandsmiete nach Â§ 8 Abs. 9 Satz 1 APG â��unabhÃ¤ngig von den Regelungen
der AbsÃ¤tze 3 bis 8â�� anzuerkennen ist. Denn Â§ 8 Abs. 8 APG DVO enthÃ¤lt in
Satz 3 auch eine Begrenzung dergestalt, dass der Vergleichsbetrag zur Ermittlung
der maximal als betriebsnotwendig anerkennungsfÃ¤higen Miet- oder
Pachtzahlungen um die nach Â§ 6 APG DVO zusÃ¤tzlich geltend gemachten
Aufwendungen zu verringern ist. Den Effekt der Ã�bergangsregelung beschreibt Â§
8 Abs. 9 Satz 3 APG DVO (jetzt: Â§ 8 Abs. 10 APG DVO): Nach Ablauf des dort
genannten Zeitraums ist die vertraglich geschuldete Miete bzw. Pacht nur
anzuerkennen, soweit sie den nach AbsÃ¤tzen 3 bis 8 zu ermittelnden
Vergleichsbetrag nicht um mehr als zehn Prozent Ã¼berschreitet. Aus dieser
EinschrÃ¤nkung wird deutlich, dass die Ã�bergangsregelung einerseits die
Begrenzungen suspendiert, durch den Verweis auf Â§ 8 Abs. 8 APG DVO
andererseits aber keinen zusÃ¤tzlichen Anspruch schaffen will.

Im Ergebnis bedeutet das Folgendes: Die anerkannte Bestandsmiete belÃ¤uft sich
zweifelsohne auf 480.590,00 EUR. Seinerzeit war allerdings noch keine Rede davon,
dass die KlÃ¤gerin Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten aufzubringen hat,
weil der Betrag von 480.590,00 EUR bereits die oberste Grenze darstellte und die
KlÃ¤gerin lediglich einen geringeren Betrag â�� 462.000,00 EUR â�� an
tatsÃ¤chlicher Miete aufbringen musste. Angesichts des Umstandes, dass nach
Anlage 5 zu Â§ 3 Abs. 3 der Allgemeinen Vereinbarung in dem Betrag von
480.590,00 EUR Ã¼ber den Bettenwert die Instandhaltungs- und
Instandsetzungskosten bereits enthalten waren bzw. sind, soll die
Ã�bergangsregelungen nicht die MÃ¶glichkeit erÃ¶ffnen, diesen Kostenfaktor
nochmals anzusetzen. Der in Â§ 8 Abs. 9 APG DVO geregelte Bestandsschutz
vermittelt demnach kein â��Mehrâ��, sondern belÃ¤sst es ausschlieÃ�lich bei der
anerkannten Miete, ohne jedoch die MÃ¶glichkeit zu bieten, vereinbarte
Instandhaltungskosten nochmals hinzuzurechnen.
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B. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 Hs. 3 SGG i.V.m. Â§
155 Abs. 1 Satz 1 VwGO.

C. Anlass, die Revision zuzulassen, hat nicht bestanden (Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 und 2
SGG).

Rechtsmittelbelehrung:

Dieses Urteil kann nur dann mit der Revision angefochten werden, wenn sie
nachtrÃ¤glich vom Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die
Nichtzulassung der Revision durch das Landessozialgericht mit der Beschwerde
angefochten werden.

Die Beschwerde ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen
ProzessbevollmÃ¤chtigten innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils
schriftlich oder in elektronischer Form beim

Bundessozialgericht, Postfach 41 02 20, 34114
KasseloderBundessozialgericht, Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel

einzulegen.

Die Beschwerdeschrift muss bis zum Ablauf der Monatsfrist bei dem
Bundessozialgericht eingegangen sein.

Die elektronische Form wird durch Ã�bermittlung eines elektronischen Dokuments
gewahrt, das fÃ¼r die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und

â�� von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und Ã¼ber
das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) eingereicht wird oder

â�� von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren
Ã�bermittlungsweg gem. Â§ 65a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird.

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und
zur qualifizierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung Ã¼ber
die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und
Ã¼ber das besondere elektronische BehÃ¶rdenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung -ERVV) in der jeweils gÃ¼ltigen Fassung. Weitergehende
Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr kÃ¶nnen Ã¼ber das Internetportal
des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) abgerufen werden.

Als ProzessbevollmÃ¤chtigte sind nur zugelassen

â��Â Â Â Â Â Â Â Â Â  jeder Rechtsanwalt,

â��Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschule eines Mitgliedsstaates der EuropÃ¤ischen Union, eines anderen
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Vertragsstaates des Abkommens Ã¼ber den EuropÃ¤ischen Wirtschaftsraum oder
der Schweiz, die die BefÃ¤higung zum Richteramt besitzen,

â��Â Â Â Â Â Â Â Â Â  selbstÃ¤ndige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial-
oder berufspolitischer Zwecksetzung fÃ¼r ihre Mitglieder,

â��Â Â Â Â Â Â Â Â Â  berufsstÃ¤ndische Vereinigungen der Landwirtschaft fÃ¼r
ihre Mitglieder,

â��Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie
ZusammenschlÃ¼sse solcher VerbÃ¤nde fÃ¼r ihre Mitglieder oder fÃ¼r andere
VerbÃ¤nde oder ZusammenschlÃ¼sse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren
Mitglieder,

â��Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Vereinigungen, deren satzungsgemÃ¤Ã�e Aufgaben die
gemeinschaftliche Interessenvertretung, die Beratung und Vertretung der
LeistungsempfÃ¤nger nach dem sozialen EntschÃ¤digungsrecht oder der
behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter BerÃ¼cksichtigung von
Art und Umfang ihrer TÃ¤tigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die GewÃ¤hr fÃ¼r
eine sachkundige Prozessvertretung bieten, fÃ¼r ihre Mitglieder,

â��Â Â Â Â Â Â Â Â Â  juristische Personen, deren Anteile sÃ¤mtlich im
wirtschaftlichen Eigentum einer der vorgenannten Organisationen stehen, wenn die
juristische Person ausschlieÃ�lich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser
Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer VerbÃ¤nde oder
ZusammenschlÃ¼sse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder
entsprechend deren Satzung durchfÃ¼hrt, und wenn die Organisation fÃ¼r die
TÃ¤tigkeit der BevollmÃ¤chtigten haftet.

Die vorgenannten Vereinigungen, Gewerkschaften und juristischen Personen
mÃ¼ssen durch Personen mit BefÃ¤higung zum Richteramt handeln. BehÃ¶rden
und juristische Personen des Ã¶ffentlichen Rechts einschlieÃ�lich der von ihnen zur
ErfÃ¼llung ihrer Ã¶ffentlichen Aufgaben gebildeten ZusammenschlÃ¼sse sowie
private Pflegeversicherungsunternehmen kÃ¶nnen sich durch eigene BeschÃ¤ftigte
mit BefÃ¤higung zum Richteramt oder durch BeschÃ¤ftigte mit BefÃ¤higung zum
Richteramt anderer BehÃ¶rden oder juristischer Personen des Ã¶ffentlichen Rechts
einschlieÃ�lich der von ihnen zur ErfÃ¼llung ihrer Ã¶ffentlichen Aufgaben
gebildeten ZusammenschlÃ¼sse vertreten lassen.

Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. Handelt
es sich dabei um eine der vorgenannten Vereinigungen, Gewerkschaften oder
juristischen Personen, muss diese durch Personen mit BefÃ¤higung zum Richteramt
handeln.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils von
einem zugelassenen BevollmÃ¤chtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu
begrÃ¼nden.
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In der BegrÃ¼ndung muss die grundsÃ¤tzliche Bedeutung der Rechtssache
dargelegt oder die Entscheidung des Bundessozialgerichts, des Gemeinsamen
Senats der obersten GerichtshÃ¶fe des Bundes oder des
Bundesverfassungsgerichts, von der das Urteil abweicht, oder ein
Verfahrensmangel, auf dem die angefochtene Entscheidung beruhen kann,
bezeichnet werden. Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der Â§Â§ 109 und 
128 Abs. 1 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz nicht und eine Verletzung des Â§ 103
Sozialgerichtsgesetz nur gerÃ¼gt werden, soweit das Landessozialgericht einem
Beweisantrag ohne hinreichende BegrÃ¼ndung nicht gefolgt ist.

FÃ¼r die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter,
der nicht schon durch die oben genannten Vereinigungen, Gewerkschaften oder
juristischen Personen vertreten ist, Prozesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung
eines Rechtsanwalts beantragen.

Der Beteiligte kann die Prozesskostenhilfe selbst beantragen. Der Antrag ist beim
Bundessozialgericht entweder schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen
oder mÃ¼ndlich vor dessen GeschÃ¤ftsstelle zu Protokoll zu erklÃ¤ren.

Dem Antrag sind eine ErklÃ¤rung des Beteiligten Ã¼ber seine persÃ¶nlichen und
wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse (FamilienverhÃ¤ltnisse, Beruf, VermÃ¶gen,
Einkommen und Lasten) sowie entsprechende Belege beizufÃ¼gen. Hierzu ist der
fÃ¼r die Abgabe der ErklÃ¤rung vorgeschriebene Vordruck zu benutzen. Der
Vordruck kann von allen Gerichten oder durch den Schreibwarenhandel bezogen
werden.

Wird Prozesskostenhilfe bereits fÃ¼r die Einlegung der Beschwerde begehrt, so
mÃ¼ssen der Antrag und die ErklÃ¤rung Ã¼ber die persÃ¶nlichen und
wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse â�� gegebenenfalls nebst entsprechenden Belegen
â�� bis zum Ablauf der Frist fÃ¼r die Einlegung der Beschwerde (ein Monat nach
Zustellung des Urteils) beim Bundessozialgericht eingegangen sein.

Mit dem Antrag auf Prozesskostenhilfe kann ein zur Vertretung bereiter
Rechtsanwalt benannt werden.

Ist dem Beteiligten Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem
Recht, einen Anwalt zu wÃ¤hlen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der
beizuordnende Rechtsanwalt vom Bundessozialgericht ausgewÃ¤hlt.

Der Beschwerdeschrift und allen folgenden SchriftsÃ¤tzen sollen Abschriften fÃ¼r
die Ã¼brigen Beteiligten beigefÃ¼gt werden.

Das Bundessozialgericht bittet darÃ¼ber hinaus um je zwei weitere Abschriften.

Schriftlich einzureichende AntrÃ¤ge und ErklÃ¤rungen, die durch einen
Rechtsanwalt, durch eine BehÃ¶rde oder durch eine juristische Person des
Ã¶ffentlichen Rechts einschlieÃ�lich der von ihr zu ErfÃ¼llung ihrer Ã¶ffentlichen
Aufgaben gebildeten ZusammenschlÃ¼sse eingereicht werden, sind als
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elektronisches Dokument zu Ã¼bermitteln. Ist dies aus technischen GrÃ¼nden
vorÃ¼bergehend nicht mÃ¶glich, bleibt die Ã�bermittlung nach den allgemeinen
Vorschriften zulÃ¤ssig. Die vorÃ¼bergehende UnmÃ¶glichkeit ist bei der
Ersatzeinreichung oder unverzÃ¼glich danach glaubhaft zu machen; auf
Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. Gleiches gilt fÃ¼r die
nach dem Sozialgerichtsgesetz vertretungsberechtigten Personen, fÃ¼r die ein
sicherer Ã�bermittlungsweg nach Â§ 65a Absatz 4 Nummer 2 SGG zur VerfÃ¼gung
steht (Â§ 65d SGG).

Erstellt am: 13.11.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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